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Am 14.01.2021 verstarb der Vorsitzende des Landesverbandes der Thüringer Imker und 

Vorsitzende des Imkervereins Weimar, Ehrenimkermeister Frank Reichardt im Alter von 65 Jahren. 
Frank Reichardt imkerte seit 35 Jahren. Seit 2002 führte er den Landesverband Thüringer Imker e.V. 

2004 war er Initiator des Mitteldeutschen Imkertages, der jährlich zusammen mit den 
Landesverbänden Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgerichtet wurde. 

Frank Reichardt engagierte sich besonders dafür, dass das Deutsche Bienenmuseum 2005 nach 
zweijähriger Schließung wieder geöffnet werden konnte. Er war Mitglied des Fördervereins 

Deutsches Bienenmuseum Weimar, Mitglied der Gesellschaft der Freunde des LIB und des APIS e.V. 
Er setzte sich aktiv für die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ein und war in diesem 

Rahmen an der Gründung der „Thüringer Arbeitsgemeinschaft Imker und Landwirte“ beteiligt. 
Für seine Leistungen für die Imker und die Bienenhaltung in Thüringen und für das Deutsche 

Bienenmuseum Weimar erhielt F. Reichardt 2009 das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Mit der Auszeichnung als „Apisticus des Jahres 2020“ wurden seine Leitungen für die Imkerei 
und den Erhalt des „Deutschen Bienenmuseum“ in Weimar gewürdigt. 

Wir werden Frank Reichardt in bester Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen. 

Landesverband Thüringer  
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Deutsches Bienenmuseum 
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Liebe Imker*innen des LV Thüringer Imker e.V.   
 
Lange habt Ihr nichts von der Geschäftsstelle gehört. 
 
Ich war im Dezember an Corona erkrankt, habe es aber ganz gut überstanden. 
Viele stellen sich jetzt die Frage, „Wie geht es nun ohne Frank Reichardt im Landesverband weiter“. 
Ich werde die Geschäfte des Landesverbandes bis zur nächsten Vorstandswahl zum nächsten Imkertag 
2022 führen. Wir sollten diese Zeit nutzen, um die Vorstandswahlen 2022 gut vorzubereiten. 
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
Beitragsrechnungen 
Leiter konnten die Beitragsrechnungen nicht wie gewohnt zum Jahresende versandt werden, sie liegen 
diesem Th-Imker bei. 
Ich möchte darauf hinweisen, das für bestimmte Verwaltungsarbeiten Termine gesetzt wurden. Diese 
sollten auch eingehalten werde. Für die Völkermeldung wurde im „Thüringer Imker“ 3/2020 der 
15.11.2020 festgelegt. 
Es kann doch nicht sein, dass dann noch Völkermeldungen im Januar 2021 eingehen. 

 
 
Thüringer Imkertag / Vertreterversammlung 
Der Thüringer Imkertag und die geplante Vertreterversammlung mussten im vergangenen Jahr Corona- 
bedingt ausfallen. In diesem Jahr können wir voraussichtlich den geplanten Termin 27.03.2021 Corona- 
bedingt auch nicht einhalten, deshalb sollten wir den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verlegen 
(Mai - August).  
Auch wenn hier die Hauptarbeitszeit der Imker liegt. Doch wir müssen in diesem Jahr eine Vertreter-
versammlung zur Entlastung des Vorstandes durchführen. Dies müssen wir dem Finanzamt nachweisen. 
Der Termin und die Tagesordnung werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 
Ferdinand-Gerstung-Ehrung am Samstag, den 06.03.2021 
Wenn es Corona erlaubt! 
Anlässlich seines 161jährigen Geburtstages (06.03.1860) und seines 96jährigen Todestages 
(05.03.1925) führt der Landesverband Thüringer Imker eine kleine Feierstunde durch. Dazu lade ich 
unsere Mitglieder recht herzlich ein. Treffen würden wir uns gegen 10.00 Uhr am Friedhof in Oß-
mannstedt, um dort an seiner Grabstelle ihm ehrend zu gedenken. Danach legen wir ein Blumengebinde 
am Gedenkstein des Deutschen Imkerbundes für Ferdinand Gerstung nieder. 
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Bienenzucht und Bestäuberpreis des Jahres 2020 
Ach für das Jahr 2020 wurde der Bienenzucht- und Bestäuberpreis ausgeschrieben. 
Auch wenn im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen ausgefallen sind und die restlichen mit erhöh-
tem Aufwand stadtfanden, sollten die Vereine ihren geleisteten Arbeiten abrechnen.  
Die Vergaberichtlinien zur Auslobung eines Bienenzucht- und Bestäuberpreises im Freistaat Thüringen 
und das Bewertungsschema findet Ihr im Internet unter www.lvthi.de 
Da ich Euch Corona-bedingt nicht informieren konnte, verlängere ich den Abgabetermin bis zum 
20.02.2021. Die Auswertung erfolgt wie im vergangenen Jahr. 
Letzter Abgabetag ist der 20.02.2021 in der Geschäftsstelle. 
 
 
Berichte Schau- und Lehrbienenstände 
Ich möchte die Vereine, die einen Schau- und Lehrbienenstand haben und sich nicht am Bestäuberpreis 
beteiligen, an die Abgabe eines Berichtes über die Aktivitäten des letzten Jahres erinnern. 
Wenn keine Berichte abgegeben werden, sind diese Vereine von einer Unterstützung durch den Landes-
verband im laufenden Jahr ausgeschlossen. Die Berichte für 2020 sind bis zum 20.02.2021 an die Ge-
schäftsstelle zu senden (schriftlich oder per E-Mail). 
 
Versicherung von Kontaminierten Honig 
Wie uns die Versicherung Gaede & Glauerdt mitteilte und im Deutschen Bienen Journal 12/2020 veröf-
fentlicht wurde, besteht für die Landesverbände die Möglichkeit, eine Versicherung gegen zu hohe 
Rückstände aufgrund von Fremdverschulden im Honig abzuschließen. Versichert sind Fälle, in denen 
die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden. Als Voraussetzung für eine Entschädigung müsse 
ein Laborbefund zur Überschreitung gesetzlich festgelegter Grenzwerte von Kontaminierten im Honig 
nach Art und Höhe vorgelegt werden sowie der Nachweis, dass der Honig nicht mehr verkehrsfähig sei. 
Im Versicherungsfall bekommt der Imker die Entsorgungskosten für den Honig und dessen Wert er-
setzt. 
Über dieses sollten wir zur nächsten Vertreterversammlung abstimmen. 
Aber hier noch einige Gedanken zu diesem Thema.  
Diese Versicherung bringt Vor- und Nachteile für die Imker: 

- Entschädigung für nicht mehr verkehrsfähigen Honig durch Überschreitung der gesetzlichen 
Grenzwerte 

- Zusätzlich Kosten für Rückstandsuntersuchungen  
  
Gedanken zur Versicherung von Kontaminierten Honig 
Bevor wir über eine Versicherungserhöhung diskutieren, sollten wir einige Fragen abklären. Ist es sinn-
voll Honig zu entsorgen, oder sollten wir nicht 
  besser mit dem Landwirt über die Systematik, dass es gar nicht so weit kommt, sprechen. 
Der IV Wurzbach 
  hat in den letzten Jahren viele Aktivitäten unternommen, damit genau das Problem gar nicht erst 
  aufkommt.  
Ich denke, eine Beitragserhöhung ist zu einfach. 

1. Wie viel Honigproben wurden in den letzten 5 Jahren im LVThI gezogen und mit einen 
über- höhten Wert dadurch nicht verkaufsfähig waren? 

2. Wie viel Proben hat der DIB in den letzten 5 Jahren von Honigen Thüringer Imker gezogen? 
Wie viele sind davon nicht verkaufsfähig?  

3. Wie viel Bio-Imker haben wir im LVThI? 
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4. Wie haben die Imker, wo der Honig entsorgt werden muss, mit dem Landwirt kommuniziert? 
5. Wir haben eine ThAGIL, wo solche negativen Ereignisse, dass der Honig nicht verkaufsfähig 

ist, in der Arbeitsgemeinschaft besprochen werden muss. 
6. Wer bezahlt die Untersuchung? 
7. Wenn es aufgenommen werden muss, dann in die Zusatzversicherung. 

 
 Günter Vorsatz                                                           
     
 
Leitfaden für Imkervereine  (Vereinsarbeit Während Corona) 
Der Rechtsbeirat des D.I.B. RA Jürgen Schnarr, hat einen Leitfaden für die Arbeit der Vereine zusam-
mengestellt, der die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Darin werden Fra-
gen zu - besonderen gesetzlichen Regelungen für Vereine, - der Dauer der Ausnahmeregelungen des 
Covid-19- MaßnG, - dem Vorgehen bei ausgefallenen turnusmäßigen Wahlen sowie - den Möglichkei-
ten der Durchführung von Mitgliederversammlungen zur Entlastung des Vorstandes und Beschlussfas-
sung aufgegriffen und nach aktuellem Kenntnisstand behandelt. Außerdem enthält der Leitfaden Mus-
tervorlagen für eine Einladung zur Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren und verschiedene 
Stimmzettel, die individuell an die vereinseigene Situation angepasst werden können. Den Leitfaden, 
die Muster sowie weitere Informationen zum Thema Bienenhaltung in der aktuellen Situation finden 
Sie auf unserer Homepage unter https://deutscherimkerbund.de/419-Information_zu_Corona. 
 (aus D.I.B. AKTUELL 5/2020) 
 
 
  

https://deutscherimkerbund.de/419-Information_zu_Corona

